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Inhalt: 
Veräußerung der „Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH“ an die „Nord-Ost 
Brandenburgische Gesundheitsholding GmbH“ 
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Beschlussvorschlag: 
1. Der Kreistag stimmt der Übertragung des Geschäftsanteils an der „Medizinisch-Soziales 

Zentrum Uckermark gGmbH“ im Nennwert von 2.469.550,- € auf die „Nord-Ost Bran-
denburgische Gesundheitsholding GmbH“ gegen die Gewährung eines neuen Ge-
schäftsanteils an der „Nord-Ost Brandenburgischen Gesundheitsholding GmbH“ im 
Nennwert von 12.550,- € zu.  

 
2. Der Kreistag stimmt dem Einbringungsvertrag (Anlage) zu. 
       

      Klemens Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Dezernent III Alexander Kraus 

  
  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

REA 17.10.2005       
KBSA 19.10.2005       
FRA 20.10.2005       
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Begründung: 
 
Der Kreistag beauftragte mit Beschluss vom 15.06.2005 den Landrat, Verhandlungen 
zur Bildung eines Krankenhausverbundes Uckermark/Barnim aufzunehmen und dem 
Kreistag am 09.11.2005 die notwendigen Beschlüsse vorzulegen. Am 26.09.2005 hat 
der Aufsichtsrat der „MSZ Uckermark gGmbH“ dem Kreistag empfohlen, diese Be-
schlüsse zu fassen. 
 
Mit der Einbringung der „Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH“ in die 
„Nord-Ost Brandenburgische Gesundheitsholding GmbH“ beteiligt sich der Landkreis 
am Krankenhausverbund Uckermark-Barnim. Als Gegenleistung erhält der Landkreis 
Anteile von 25,1 % an der „Nord-Ost Brandenburgischen Gesundheitsholding GmbH“.  
 
Der Nennwert des Anteils beträgt 12.550,- €. Der Nennwert des Anteils ergibt sich rein 
rechnerisch aus dem Verhältnis zum Stammkapital in Höhe von 50.000,- € und spie-
gelt nicht den tatsächlichen Wert des Anteils wider.   
 
Entsprechend der Wertermittlung durch die WIBERA AG entspricht der Unterneh-
menswert der „MSZ Uckermark gGmbH“ einem Anteil von 25,1 % an der „Nord-Ost 
Brandenburgischen Gesundheitsholding GmbH“ nach Einbringung der „MSZ Ucker-
mark gGmbH“. Die Beteiligung des Landkreises an der „Nord-Ost Brandenburgischen 
Gesundheitsholding GmbH“ erfolgt somit wertneutral. 
 
Gem. § 106 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) darf der Landkreis Unternehmen und 
Beteiligungen nur veräußern, wenn die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises damit 
nicht beeinträchtigt wird. Mit der Veräußerung der „MSZ Uckermark gGmbH“ wird die 
Aufgabenerfüllung in Form und Umfang wie bisher von der „Nord-Ost Brandenburgi-
sche Gesundheitsholding“ abgesichert, deren Mitgesellschafter der Landkreis wird. 
Eine Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung nach der Veräußerung ist aufgrund der 
gesamten vertraglichen Gestaltung auszuschließen. 
 
Gem. § 29 Abs. 2 Nr. 24 LKrO ist der Kreistag für diese Entscheidung zuständig. 
 
 
 










